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§ 12 KV Nachhaltigkeitskriterien
 KV - Kraftstoffverordnung 2012

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.12.2022

1. (1)Für Ausgangsstoffe von Biokraftstoffen und Biomethan, die auf die Erfüllung der Verpflichtungen nach den

§§ 5, 6 und 7 angerechnet werden sollen, sind die in Anhang XI angeführten Nachhaltigkeitskriterien einzuhalten.

2. (2)Bei Verwendung landwirtschaftlicher Ausgangsstoffe für nachhaltige Biokraftstoffe und Biomethan gelten die

Anforderungen der Verordnung der Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus über nachhaltige

landwirtschaftliche Ausgangsstoffe für Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe (Nachhaltige landwirtschaftliche

Ausgangsstoffe-Verordnung-NLAV), BGBl. II Nr. 124/2018. Bei Verwendung forstwirtschaftlicher Ausgangsstoffe für

die Produktion nachhaltiger Biokraftstoffe ist die Erfüllung der Rechtsvorschriften über forstwirtschaftliche

Ausgangsstoffe Voraussetzung.

3. (3)Für Biokraftstoffe und Biomethan, die auf die Ziele gemäß den §§ 5, 6 und 7 angerechnet werden sollen, gilt

Folgendes:

1. 1.Für Biokraftstoffe und Biomethan, die in Anlagen erzeugt werden, die nach dem 5. Oktober 2015 in Betrieb

gegangen sind, gilt eine Minderungsquote an Lebenszyklustreibhausgasemissionen von mindestens 60 %

gegenüber dem Referenzwert gemäß § 19 Abs. 4.;

2. 2.Für Biokraftstoffe und Biomethan, die in Anlagen erzeugt werden, die am 5. Oktober 2015 oder davor in

Betrieb waren, ist eine Minderungsquote an Lebenszyklustreibhausgasemissionen von mindestens 50 % zu

erfüllen gegenüber dem Referenzwert gemäß § 19 Abs. 4.;

3. 3.Für Biokraftstoffe und Biomethan, die in Anlagen hergestellt werden, die den Betrieb ab dem 1. Jänner

2021 aufgenommen haben, ist eine Minderungsquote an Lebenszyklustreibhausgasemissionen von 65 %

gegenüber dem Referenzwert gemäß § 19 Abs. 4. zu erfüllen;

4. 4.Die Berechnung der durch die Verwendung von Biokraftstoffen und Biomethan erzielten Einsparung bei

den Lebenszyklustreibhausgasemissionen erfolgt gemäß § 19.

4. (4)Biokraftstoffe und Biomethan gelten nur dann als nachhaltig, wenn diese Biokraftstoffe oder der

entsprechende Nachweis ihrer Nachhaltigkeit gemäß § 13 noch nicht in einem anderen Mitgliedstaat auf die

Verpflichtung gemäß Art. 25 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2018/2001 zur Förderung der Nutzung von Energie aus

erneuerbaren Quellen angerechnet wurden.
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